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Chronique générale

Finances publiques

Impôts directs

Im März unterbreitete der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft zu einem
Bundesgesetz über die steuerliche Behandlung der berufsorientierten Aus- und
Weiterbildungskosten. Die Vorlage sah vor, die Abzugsfähigkeit zu erweitern. Nach
geltendem Steuerrecht konnten im Grundsatz nur jene Weiterbildungskosten
abgezogen werden, die mit der aktuellen Berufsausübung im Zusammenhang standen.
Der Bundesrat schlug die Abzugsfähigkeit sämtlicher berufsorientierter Aus- und
Weiterbildungskosten bis maximal 6000 Franken vor. In der Sommersession trat der
Ständerat ohne Gegentrag auf die Vorlage ein. Mit 21 zu 13 Stimmen beschloss die kleine
Kammer überdies eine Erhöhung der steuerlichen Obergrenze auf 12'000 Franken. Die
Befürworter führten die hohen Kosten von Weiterbildungen ins Feld. Die Gegner
befürchteten, dass bei zu hohen Abzügen die finanzielle Unterstützung durch
Arbeitgeber in Frage gestellt würde. In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den
Entwurf mit 24 zu 4 Stimmen an. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 16.06.2011
LAURENT BERNHARD

In der Frühjahrssession beriet der Nationalrat als Zweitrat die Revision des
Bundesgesetzes über die steuerliche Behandlung der berufsorientierten Aus- und
Weiterbildungskosten. Bislang waren unbegrenzte Steuerabzüge vom Einkommen nur
bei Weiterbildungen erlaubt, mit denen der berufliche Stand gehalten werden konnte.
Neu sollten jegliche Formen von Aus- und Weiterbildungen gleich behandelt werden,
wodurch Abgrenzungsprobleme eliminiert werden konnten. Im Jahre 2011 hatte der
Ständerat die steuerliche Obergrenze bei der Bundessteuer auf 12'000 Franken
angesetzt, was gegenüber dem Vorschlag des Bundesrats einer Verdoppelung
entsprach. Der Nationalrat ging noch einen Schritt weiter, indem er mit 103 zu 83
Stimmen einen Antrag von Caspar Baader (svp, BL) annahm, der einen vollumfänglichen
Abzug forderte. Gegenüber der vom Ständerat bevorzugten Regelung hätte der
nationalrätliche Vorschlag zu zusätzlichen Steuerausfällen in Höhe von 10 Millionen
Franken geführt. In der Gesamtabstimmung hiess die grosse Kammer die Vorlage mit 131
zu 23 Stimmen gut. In der Sommersession hielt der Ständerat an der Obergrenze von
12'000 Franken fest. Daraufhin schwenkten die Volksvertreter auf die ständerätliche
Version ein. Somit konnte die Gesetzesrevision in der Herbstsession verabschiedet
werden. Im Rahmen der Schlussabstimmungen wurde das Bundesgesetz über die
steuerliche Behandlung der berufsorientierten Aus- und Weiterbildungskosten vom
Nationalrat mit 161 zu 10 und vom Ständerat einstimmig angenommen. 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 27.09.2013
LAURENT BERNHARD

Enseignement, culture et médias

Enseignement et recherche

Enseignement et recherche

Im Berichtsjahr diskutierten die Räte in verschiedenen Fragestellungen die allfällige
Privilegierung von Weiter- und Ausbildungskosten im Steuerregime von Bund und
Kantonen. In der Sommersession behandelte der Ständerat als Erstrat das
Bundesgesetz über die steuerliche Behandlung der berufsorientierten Aus- und
Weiterbildungskosten, das der Bundesrat im März an die Räte geschickte hatte. Neu
sollen alle Aus- und Weiterbildungskosten nach dem ersten Abschluss auf der
Sekundarstufe II oder nach dem vollendeten 20. Lebensjahr (bei fehlendem Sek-II-
Abschluss) sowie freiwillige Umschulungskosten abzugsfähig sein. Dies ungeachtet der
Motivation (äussere Umstände oder Freiwilligkeit) und des Bezugs zum gegenwärtig
ausgeübten Beruf. Bei der direkten Bundessteuer schlug der Bundesrat vor, den Abzug
auf 6000.- CHF zu beschränken, bei den Staats- und Gemeindesteuern sind kantonale
Vorgaben massgeblich. Je nach Obergrenze des Abzugs rechnet der Bund mit
Mindereinnahmen von 5 bis 10 Mio. CHF. Insofern die Kantone sich mit ihren
Bestimmungen im Rahmen der Bundesregelungen bewegen, müssen sie mit
Steuerausfällen von 30 bis 60 Mio. CHF rechnen. Eintreten wurde ohne Gegenantrag
beschlossen. Zu reden gaben zum einen die Höhe des vorgesehenen Abzugs, zum
anderen seine steuertechnische Ausgestaltung. Mit Hinweis auf die hohen
Weiterbildungskosten von Berufskadern, die zum Erhalt ihrer Arbeitsmarktfähigkeit

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 16.06.2011
SUZANNE SCHÄR
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besonders darauf angewiesen seien, sich stets weiterzuentwickeln, verdoppelte die
ständerätliche Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK-SR) die vom Bundesrat
vorgesehene Obergrenze. Eine Minderheit Fetz (sp, BS) wollte bei der tieferen
Obergrenze des Bundesratsentwurfs bleiben. Sie hielt fest, dass damit rund 85% aller
Weiter- bzw. sekundärer Ausbildungen kostendeckend finanziert wären. Mit 21 zu 13
Stimmen folgte der Rat jedoch seiner Kommissionsmehrheit. Ein Antrag Schweiger (fdp,
ZG), der das Anliegen einer Zuger Standesinitiative für einen Abzug der Aus- und
Weiterbildungskosten von Kindern und Jugendlichen auf Kantons- und Bundesebene in
die Vorlage integrieren wollte (siehe nachfolgend), wurde zurückgezogen. In der
Schlussabstimmung passierte das Geschäft mit 24 zu vier Stimmen bei zwei
Enthaltungen. Auch als gesondertes Geschäft vermochte die erwähnte Zuger
Standesinitiative den Ständerat nicht zu überzeugen. 19 von 31 Standesvertretern waren
nicht zu einer entsprechenden Anpassung des Bundesgesetzes über die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden sowie des
Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer bereit. Der Nationalrat hat beide
Geschäfte im Berichtsjahr noch nicht behandelt. 3

1) AB SR, 2011, S. 646 ff.
2) AB NR, 2013, S. 34ff.; AB SR, 2013, S. 395ff.; NZZ, 6.3, 5.6., 7.6. und 11.9.13
3) AB SR, 2011, S. 646 ff.; AB SR, 2011, S. 653.; BBl, 2011, S.2607 f.; NZZ, 17.6.11
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